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Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 

Tübingen für den Studiengang Nano-Science mit akademischer Abschlussprü-

fung Master of Science (M. Sc.) 

 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 9 und § 32 Abs. 3 LHG in der Fassung vom 01.04.2014 
(GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.02.2016 (GBl. S. 108, 
118), hat der Senat der Universität Tübingen in seiner Sitzung am 28.04.2016 die 
nachfolgende Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 
Tübingen für den Studiengang Nano-Science mit akademischer Abschlussprüfung Master of 
Science (M. Sc.) beschlossen.  
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 10.05.2016 erteilt.  
 
 
 

Artikel 1 
 
Im Besonderen Teil der Studien- und Prüfungsordnung der Universität Tübingen für den 
Studiengang Nano-Science mit akademischer Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) 
wird in § 5 folgender neuer Satz 4 angefügt:  
 

„4Der Abschluss im Studiengang kann auch durch die in englischer Sprache angebotenen 
Teile des Studienprogramms erworben werden, indem in englischsprachigen 
Lehrveranstaltungen genügend Leistungspunkte für einen Abschluss erworben werden 
können, alle Pflichtveranstaltungen in englischer Sprache gehalten werden und in diesen 
vorstehend genannten englischsprachigen Lehrveranstaltungen und 
Pflichtveranstaltungen die Studien- und Prüfungsleistungen in englischer Sprache 
absolviert werden können.“ 

    
 

Artikel 2 – Inkrafttreten, Übergangsregelung 
 
1Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für Studierende, die ihr Master-Studium 
im Master-Studiengang Nano-Science an der Universität Tübingen zum Wintersemester 
2016/2017 aufnehmen.  
 
 
 
Tübingen, den 10.05.2016 
 
 
 
 
  Professor Dr. Bernd Engler  
   Rektor 


